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§ 35 Regierungsrat 
1 Der Regierungsrat entscheidet insbesonde-
re über: 
a.  den Entwurf des Finanzplanes, des Vor- 
     anschlages, der Nachtragskredite und  
     der Staatsrechnung zuhanden des Land- 
     rates; 
b.  Ausgaben im Rahmen seiner Ausgaben- 
     kompetenz von 50'000 Fr.; 
c.  dringliche Ausgaben gemäss § 25 Absatz
     1 Buchstabe a; 
d.  das Finanzvermögen; 
e.  die Zweckänderung von Verwaltungs- 
     vermögen, sofern damit keine bedeuten- 
     den baulichen Massnahmen verbunden  

 

Gesetz 
über die Umsetzung NFA und die Las-
tenverteilung auf Kanton und Gemei-
nen 

 
Vom 

 
Der Landrat des Kantons Basel-Landschaft, 
gestützt auf § 63 Absatz 1 der Verfassung 
vom 17. Mai 1984, beschliesst: 

 

A. NFA-Umsetzung 

 
I. Diverse Bereiche 

 
§ 1 Änderung des Finanzhaushaltsge- 
            setzes 

 

Das Finanzhaushaltsgesetz vom 18. Juni 
1987 wird wie folgt geändert: 

 
§ 35 Absatz 1 Buchstabe i 
1 Der Regierungsrat entscheidet insbesonde-
re über: 
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    sind; 
f.  die Aufnahme von Staatsanleihen im  
    Rahmen von Finanzplan und Voran- 
    schlag; 
g.  ...  
h.  die Abgabe von Baurechten. 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

§ 4 Nationalstrassen 

Die Nationalstrassen werden vom Bund be-
zeichnet und stellen die wichtigsten Stras-
senverbindungen von nationaler und interna-
tionaler Bedeutung her. 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
i.   den Abschluss von Programm- und Leis- 
     tungsvereinbarungen mit den zuständi- 
     gen Bundesstellen. 

 

 
§ 2 Änderung des Strassengesetzes 

Das Strassengesetz vom 24. März 1986 wird 
wie folgt geändert: 

 
§ 2a Verkehrsinfrastrukturen in Agglome- 
            rationen 
1 Der Kanton erarbeitet ein Agglomerations-
programm. 
2 Er kann sich dazu auch mit anderen Kan-
tonen zusammenschliessen oder sich an pri-
vat- oder öffentlich-rechtlichen Organisatio-
nen beteiligen oder solche gründen, die ein 
Agglomerationsprogramm erarbeiten. 
3 Das Agglomerationsprogramm wird vom 
Regierungsrat beschlossen. 

 

§ 4 Nationalstrassen 
1 Die Nationalstrassen stehen unter der Ho-
heit und im Eigentum des Bundes. 
2 Der Kanton kann mit dem Bund Leistungs-
vereinbarungen abschliessen über den be-
trieblichen und den baulichen Unterhalt von 
Nationalstrassen. 
3 Der Kanton kann sich an privat- oder öf-
fentlich-rechtlichen Organisationen beteili-
gen, die mit dem Bund Leistungsvereinba-
rungen gemäss Absatz 2 abschliessen. 
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§ 8 Hoheit und Eigentum 
1 Die National- und die Kantonsstrassen ste-
hen unter der Hoheit und im Eigentum des 
Kantons. Vorbehalten bleiben die Befugnis-
se des Bundes. 

 

§ 23 Zuständigkeit 
1 Für den Bau, den Ausbau und die Korrekti-
on von öffentlichen Strassen sind zuständig: 
a.  der Kanton für National- und Kantons- 
     strassen, 
b.  die Gemeinden für Gemeindestrassen,  
     besondere Regelungen vorbehalten. 

 

§ 29 Zuständigkeit 
1 Der bauliche und betriebliche Unterhalt ob-
liegt: 
a.  dem Kanton für National- und Kantons- 
     strassen, 
b.  den Gemeinden für Gemeindestrassen. 

 

§ 30 Winterdienst 
2 Der Winterdienst obliegt: 
a.  dem Kanton für National- und Kantons- 
     strassen unter Vorbehalt der Absätze 3  
     und 4, 
b.  den Gemeinden für Gemeindestrassen. 

 

§ 32 Kostentragung 
1 Die Kosten für den Bau, den Ausbau und 
die Korrektion der Nationalstrassen werden 
von Bund und Kanton getragen. Die Kosten-
teilung erfolgt gemäss den Vorschriften des 
Bundes. 

 

§ 38  Verwaltung der Strassen 
1 Die Verwaltung der National- und Kantons-
strassen obliegt der Bau- und Landwirt- 

 

 

§ 8 Absatz 1 
1 Die Kantonsstrassen stehen unter der Ho-
heit und im Eigentum des Kantons. Vorbe-
halten bleiben die Befugnisse des Bundes. 
 

 

§ 23 Absatz 1 Buchstabe a 
1 Für den Bau, den Ausbau und die Korrekti-
on von öffentlichen Strassen sind zuständig: 
a.  der Kanton für Kantonsstrassen, 
 
 
 

 

§ 29 Absatz 1 Buchstabe a 
1 Der bauliche und betriebliche Unterhalt ob-
liegt: 
a.  dem Kanton für Kantonsstrassen, 
 
 

 

§ 30 Absatz 2 Buchstabe a 
2 Der Winterdienst obliegt: 
a.  dem Kanton für Kantonsstrassen unter  
     Vorbehalt der Absätze 3 und 4, 
 
 

 

§ 32 Absatz 1 
1 Aufgehoben. 
 
 
 
 

 

§ 38 Absatz 1 
1 Die Verwaltung der Kantonsstrassen ob-
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schaftsdirektion. Die Verwaltung der Ge-
meindestrassen obliegt dem Gemeinderat. 

 

§ 40 Gesteigerter Gemeingebrauch 
2 Die Bewilligung wird erteilt: 
a.  von der Bau- und Umweltschutzdirektion 
    für National- und Kantonsstrassen, 
b.  vom Gemeinderat für Gemeindestrassen 

 

§ 41 Bauten und Anlagen im, über und  
            unter dem Strassenareal 
2 Die Bewilligung wird erteilt: 
a.  von der Bau- und Umweltschutzdirektion 
     für National- und Kantonsstrassen, 
b.  vom Gemeinderat für Gemeindestrassen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

liegt der Bau und Umweltschutzdirektion. Die

 

Verwaltung der Gemeindestrassen obliegt 
dem Gemeinderat. 

 

§ 40 Absatz 2 Buchstabe a 
2 Die Bewilligung wird erteilt: 
a.  von der Bau- und Umweltschutzdirektion 
     für Kantonsstrassen, 
 

 

§ 41 Absatz 2 Buchstabe a 
 

2 Die Bewilligung wird erteilt: 
a.  von der Bau- und Umweltschutzdirektion 
     für Kantonsstrassen, 
 

 

 
§ 3 Änderung des Gesundheitsgeset- 
            zes 

Das Gesundheitsgesetz vom 10. Dezember 
1973 wird wie folgt geändert: 

 
§ 43 Absatz 3 
3 Die Gemeinden vollziehen die Übergangs-
bestimmung zu Art. 101bis gemäss Ziffer 21 
des Bundesgesetzes vom … über die Schaf-
fung und die Änderung von Erlassen zur 
Neugestaltung des Finanzausgleichs und 
der Aufgabenteilung zwischen Bund und 
Kantonen (NFA) und tragen die daraus ent-
stehenden Kosten. 

 

 
§ 4 Änderung des Landwirtschaftsge- 
            setzes 

Das Landwirtschaftsgesetz Basel-Land-
schaft vom 8. Januar 1998 wird wie folgt 
geändert: 
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§ 16 Tierzucht 
1 Der Kanton fördert die Zucht von landwirt-
schaftlichen Nutztieren. Er berücksichtigt da-
bei die Würde des Tieres. 
2 Er unterstützt die Herdebuchzucht aner-
kannter Zuchtorganisationen und weitere ge-
eignete Selbsthilfemassnahmen. 
 3 Der Kanton leistet Beiträge an tierzüchteri-
sche Massnahmen, namentlich an die Lei-
stungsprüfungen, das Herdebuch- und 
Schauwesen sowie an Tierausstellungen. 

 

 
 

 
 
 
 

 
§ 30 Anerkennung 

Die Anerkennung eines Heimes oder einer 
Einrichtung richtet sich nach dem Bedarf ge-
mäss kantonaler und interkantonaler Be-
darfsplanungen sowie nach der Fachlichkeit, 
dem Betrieb, dem Bau und der Wirtschaft-
lichkeit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 16 Absätze 2 und 3 

 
 
 
2 Er unterstützt geeignete Selbsthilfemass-
nahmen. 
 
3 Der Kanton leistet Beiträge an tierzüchteri-
sche Massnahmen, namentlich an das 
Schauwesen und an Tierausstellungen. 
 

 

 
§ 5 Änderung des Sozialhilfegesetzes 

Das Gesetz vom 21. Juni 2001 über die So-
zial, die Jugend- und die Behindertenhilfe 
(Sozialhilfegesetz, SHG) wird wie folgt ge-
ändert: 

 
§ 30 Absatz 2 

 
 
 
 
 
 
2 Die Anerkennung von Heimen und Einrich-
tungen für behinderte Erwachsene richtet 
sich nach der Bundesgesetzgebung über die 
Institutionen zur Förderung der Eingliede-
rung von invaliden Personen. 

 

 

 

II. Neues Bundesgesetz über die Er- 
          gänzungsleistungen zur AHV und  
          IV 
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Der Landrat des Kantons Basel-Landschaft 
beschliesst gestützt auf § 18 Ziffer 2 der 
Staatsverfassung: 

 

§ 1 Grundsatz und Rechtsanspruch 

Schweizer Bürger und Ausländer mit zivil-
rechtlichem Wohnsitz im Kanton Basel-
Landschaft haben einen Anspruch auf Er-
gänzungsleistungen gemäss den Bestim-
mungen der Bundesgesetzgebung sowie 
dieses Gesetzes. 

 

§ 2 Höchstwerte 
1 Bei der Ermittlung des Anspruches auf eine 
Ergänzungsleistung werden für den Lebens-
bedarf und die Mietzinsausgaben sowie für 
allfällige weitere anerkannte Ausgaben die 
jeweils höchsten Ansätze der Bundesgesetz-
gebung angewendet. 
2 Der Betrag für persönliche Auslagen der in 
Heimen wohnenden Personen wird vom Re-
gierungsrat festgelegt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 6 Änderung des Ergänzungsleis- 
            tungsgesetzes 

Das Ergänzungsleistungsgesetz vom 15. Fe-
bruar 1973 zur AHV und IV wird wie folgt ge-
ändert: 

 
Ingress 

Der Landrat des Kantons Basel-Landschaft, 
gestützt auf § 63 Absatz 1 der Kantonsver-
fassung, beschliesst: 

 

§ 1 Zweck 

Dieses Gesetz regelt die Ausrichtung von 
Leistungen nach der Bundesgesetzgebung 
über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hin-
terlassenen und Invalidenversicherung. 
 
 

 

§ 2 Persönliche Auslagen 

Der Regierungsrat legt für Personen, die in 
Heimen oder Spitälern leben, die Höhe der 
Beiträge für persönliche Auslagen fest. 
 
 
 

 
 
 

 

§ 2a Anrechenbare Kosten in Alters- und  
            Pflegeheimen und in Spitälern 
1 Der Regierungsrat kann für Personen, die 
in Alters- und Plegeheimen oder in Spitälern 
leben, die anrechenbaren Heim- und Spital-
kosten begrenzen. 
2 Er orientiert sich dabei an den Taxen der 
gemeinnützigen Alters- und Pflegeheime so-
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§ 3 Anwendbare Bestimmungen der 
           Bundesgesetzgebung 

Soweit dieses Gesetz keine ausdrücklichen 
Bestimmungen enthält, gelten die Vorschrif-
ten der Bundesgesetzgebung sinngemäss. 

 

§ 5 Rückerstattungspflicht, Verrech- 
            nung und Erlass 
1 Unrechtmässig bezogene Ergänzungsleis-
tungen sind vom Bezüger oder seinen Erben 
zurückzuerstatten. Rückforderungen können 

wie der kantonalen Krankenhäuser und kann 

 

die Obergrenzen nach dem Grad der Pflege-
bedürftigkeit abstufen. 

 

§ 2b Anrechenbare Kosten in Heimen für  
            Kinder, Jugendliche und Erwachsene 
1 Bei Personen, die in einem Heim leben, 
das gemäss § 30 des Sozialhilfegesetzes 
anerkannt ist, gelten die Taxen als anre-
chenbare Heimkosten. 
2 Für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, 
die in einem anderen Heim leben, kann der 
Regierungsrat die anrechenbaren Heimkos-
ten begrenzen. Er orientiert sich dabei an 
den Taxen anerkannter Heime mit vergleich-
baren Leistungen. 

 

§ 2c Krankheits- und Behinderungskosten 
1 Der Regierungsrat legt fest: 
a.  die Vergütungen für die einzelnen Krank- 
     heits- und Behinderungskosten, 
b.  die Höchstbeträge für die zusätzlich zur  
     jährlichen Ergänzungsleistung vergüteten
     Krankheits- und Behinderungskosten. 
2 Er orientiert sich bei der Festlegung der 
Vergütungen gemäss Absatz 1 Buchstabe a 
an einer wirtschaftlichen und zweckmässi-
gen Leistungserbringung. 

 

§§ 3, 5 und 11 

Aufgehoben. 
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mit fälligen Leistungen aufgrund des ELG 
sowie des Bundesgesetzes über die Alters- 
und Hinterlassenenversicherung (AHVG) 
und des Bundesgesetzes über die Invaliden-
versicherung (IVG) verrechnet werden. Der 
Erlass der Rückforderung ist möglich. 
2 Für die Rückerstattung solcher Leistungen 
und den Erlass der Rückforderung sind die 
Vorschriften des AHVG sinngemäss an-
wendbar. 

 

§ 11 Verfügungen 
1 Die Verfügungen der kantonalen Aus-
gleichskasse gemäss diesem Gesetz sind 
schriftlich zu erlassen und müssen mit einer 
Rechtsmittelbelehrung versehen sein. 
2 Die rechtskräftigen Verfügungen der kanto-
nalen Ausgleichskasse sind vollstreckbaren 
Gerichtsurteilen im Sinne des Artikels 80 des 
Bundesgesetzes über Schuldbetreibung und 
Konkurs gleichgestellt. 

 

§ 12 Beschwerde 
1 Gegen Verfügungen der kantonalen Aus-
gleichskasse können die Betroffenen innert 
30 Tagen seit der Zustellung beim Kantons-
gericht (Abteilung Sozialversicherungsrecht) 
Beschwerde erheben. Das gleiche Recht 
steht den Blutsverwandten in auf- und ab-
steigender Linie und den Geschwistern des 
Leistungsansprechers zu. 

 
 
 
 
 
 
 
2 Die Beschwerde ist schriftlich und begrün-
det bei der kantonalen Ausgleichskasse zu-
handen des Kantonsgerichts einzureichen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

§ 12 Absätze 1 und 1bis 
1 Gegen Verfügungen der kantonalen Aus-
gleichskasse können die Betroffenen, deren 
Verwandte in auf- und absteigender Linie so-
wie deren Geschwister innerhalb von 30 Ta-
gen Einsprache bei dieser erheben. 
 
 
 
1bis Gegen Einspracheentscheide oder gegen 
Verfügungen der kantonalen Ausgleichskas-
se, gegen die eine Einsprache bundesrecht-
lich nicht zulässig ist, können die Personen 
gemäss Absatz 1 innerhalb von 30 Tagen 
Beschwerde beim Kantonsgericht (Abteilung 
Sozialversicherungsrecht) erheben. 

 



 9

Bisheriges Recht Neues Recht 

 

 
 

 
 
 

 
§ 2 Persönlichkeitsschutz 
1 Die Persönlichkeit, Selbstbestimmung und 
Würde der Betreuten und Gepflegten ist 
stets und von allen Beteiligten zu respektie-
ren. 
2 Niemand soll durch die Inanspruchnahme 
des individuellen Rechts auf Betreuung und 
Pflege im Alter in eine wirtschaftliche Notla-
ge geraten. 

 

§ 5 Spezielle Aufgaben der Gemeinden

Die Gemeinden haben insbesondere folgen-
de Aufgaben: 
a.  Sie stehen für Auskünfte in Altersfragen  
     zur Verfügung und stellen die diesbezüg- 
     liche Information sicher; 
b.  sie leisten bei Bedarf Beiträge an ihre  
     Einwohnerinnen und Einwohner in den  
     Alters- und Pflegeeinrichtungen der Pfle- 
     geheimliste sowie in weiteren anerkann- 
     ten Einrichtungen (§ 26 Buchstabe b); 
c.  sie leisten ihren Einwohnerinnen und  
     Einwohnern bei Bedarf Beiträge an die  
     Kosten der Betreuung in anderen Betreu-
     ungs- oder Pflegeeinrichtungen, soweit  
     das Gemeinderecht das vorsieht; 
d.  sie schliessen mit den Alters- und Pfle- 
     geeinrichtungen auf ihrem Gemeindege- 
     biet, deren Bedarf sie bejaht haben, eine 
     Leistungsvereinbarung ab; 
e.  sie beteiligen sich durch eine vom Ver- 
     band Basellandschaftlicher Gemeinden 
     bestimmten Vertretung an den Tarifver- 
     handlungen mit den Krankenversiche- 
     rern; 

 

 

 

§ 7 Änderung des Altersbetreuungs- 
            und -pflegegesetzes 

Das Gesetz vom 20. Oktober 2005 über die 
Betreuung und Pflege im Alter (GeBPA) wird 
wie folgt geändert: 

 
§ 2 Absatz 2 

 
 
 
 
2 Aufgehoben. 
 
 
 

 

§ 5 Buchstaben b und c 

 
 
 
 
 
b. Aufgehoben 
 
 
 
 
c. Aufgehoben 
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f.  sie schulen die Auskunftspersonen für Al- 
    tersfragen. 

 

§ 8 Einsicht in Daten 
1 Die Gemeinden können zur Überprüfung 
der Angaben, die beitragsbeanspruchende 
Personen zu ihrer finanziellen Leistungskraft 
gemacht haben, in die eigenen und kantona-
len Steuerdaten Einblick nehmen, insbeson-
dere auch in das Schenkungsregister der 
kantonalen Steuerverwaltung. Die Gemein-
den können bei Bedarf und nach Möglichkei-
tauch auf ausserkantonale Daten zurückgrei-
fen. 
2 Die Alters- und Pflegeheime gewähren den 
kommunalen Rechnungsprüfungskommis-
sionen Einblick in die Abrechnung der Ge-
meindebeiträge. 

 

§ 9 Direkte Rechnungsstellung und  
            Zahlung 
1 Die Alters- und Pflegeheime sowie die ih-
nen gleichgestellten Leistungserbringer 
(kurz: stationäre Leistungserbringer) stellen 
für die Beiträge, die ihren Bewohnerinnen 
und Bewohnern an die Kosten des Aufent-
halts, der Pflege und der Betreuung von der 
Gemeinde und den Krankenversicherungen 
zustehen, den Krankenversicherern und den 
Gemeinden je direkt Sammelrechnungen. 
2 Krankenversicherer und Gemeinden be-
zahlen ihre Beiträge rechtsgültig direkt den 
stationären Leistungserbringern. 

 

§ 10 Abtretung von Forderungen 

Werden die periodischen Rechnungen des 
Leistungserbringers trotz Mahnungen nicht 
beglichen, so kann der Leistungserbringer 
verlangen, dass Forderungen der Bewohne-
rin oder des Bewohners von diesen bis zum  

 

 

 
 

 

§§ 8 und 9 

Aufgehoben. 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

§ 10 Abtretung von Forderungen 

Werden die periodischen Rechnungen einer 
stationären Alters- und Pflegeeinrichtung 
trotz Mahnungen nicht beglichen, so kann 
diese verlangen, dass ihr Forderungen der 
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Umfang der netto Pensions- und Betreu-
ungskosten ihm abzutreten sind, oder dass 
im Falle unabtretbarer Forderungen die 
Schuldnerin oder der Schuldner zur Auszah-
lung an den Leistungserbringer zu ermächti-
gen ist. 

 

§ 11 Hilfestellung durch die stationären
           Leistungserbringer 

Die stationären Leistungserbringer helfen bei 
der Geltendmachung der Beiträge, weisen 
dabei aber die beitragsbeanspruchenden 
Personen darauf hin, dass sie auf diese Hilfe 
verzichten können. 

 

§ 12 Mitwirkungspflicht beitragsbean- 
            spruchender Personen 
1 Die Personen, die Beiträge oder Leistun-
gen nach diesem Gesetz beanspruchen, 
oder ihre Vertretung nach § 13, haben die 
erforderlichen Angaben vollständig, wahr-
heitsgetreu und rasch und unter Beilage der 
erforderlichen Unterlagen zu machen. Sie 
haben auch nachträglich erhaltene Leistun-
gen, wie Ergänzungsleistungen, Hilflosen-
entschädigungen, Erbschaften, Erlös aus 
Liegenschaftsverkauf und dergleichen, wel-
che die Höhe der Beiträge beinflussen, un-
verzüglich der Gemeinde zu melden. 
2 Die beitragsbeanspruchenden Personen 
oder ihre Vertretung haben auf ausserkanto-
nal erhobene Steuern hinzuweisen und die 
ausserkantonalen Steuerbehörden für die 
Überprüfung der Berechnung der finanziel-
len Leistungskraft gegenüber den zuständi-
gen Behörden oder dem von der Gemeinde 
beauftragten Alters- und Pflegeheim vom 
Steuergeheimnis zu befreien. 

 

 

 

Bewohnerin oder des Bewohners bis zum  

 

Umfang der Pensions- und Betreuungskos-
ten abzüglich der Beiträge der Sozialversich-
erungen abzutreten sind oder dass im Falle 
unabtretbarer Forderungen die Schuldnerin 
oder der Schuldner zur Auszahlung an den 
Leistungserbringer zu ermächtigen ist. 

 

§ 11 Hilfestellung durch die stationären  
            Alters- und Pflegeeinrichtungen 

Die stationären Alters- und Pflegeeinrich-
tungen helfen ihren Bewohnerinnen und Be-
wohnern bei der Geltendmachung der Bei-
träge der Sozialversicherungen und anderer 
Kostengaranten. 

 

§§ 12 und 13 

Aufgehoben. 
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§ 13 Vertretung beitragsbeanspruchen-
           der Personen 
1 Für eine beitragsbeanspruchende Person 
können handeln: 
a.  die gesetzliche Vertretung; 
b.  Personen, die über eine persönliche Voll-
     macht verfügen. 
2 Für beitragsbeanspruchende Personen 
können auch Personen aus dem Familien-
kreis handeln, die über eine Bankvollmacht 
zur Bezahlung der Kosten verfügen und die 
bereits das Beitragsgesuch eingereicht und 
unterzeichnet haben. 

 

§ 23 Verzinsung der Investitionsbeiträ- 
           ge 
1 Heimbewohnerinnen und -bewohner, die 
einen vom Kanton subventionierten Pflege-
platz beanspruchen und die zeitlichen Vor-
aussetzungen gemäss § 31 für die individu-
ellen Gemeindebeiträge nicht erfüllen, haben 
bis zu deren Erfüllung den auf ihren Pflege-
platz entfallenden Betrag pauschal zu Guns-
ten des Kantons zu verzinsen. 
 
2 Der Regierungsrat legt die Pauschale fest. 
3 Die Alters- und Pflegeeinrichtungen stellen 
der zuständigen kantonalen Behörde die 
zum Vollzug dieser Bestimmung erforderli-
chen Daten zur Verfügung. 
4 Die Gemeinden können in den Leistungs-
vereinbarungen für allfällige Gemeindeinves-
titionsbeiträge dieselbe Regelung zu Guns-
ten der Gemeinden vorsehen. 

 

§ 24 Kostendeckende Heim-Tarife 
1 Die nicht kantonalen Alters- und Pflegeein-
richtungen, die in der Pflegeheimliste aufge-
führt sind, erheben zur Deckung ihrer Pensi-
ons-, Betreuungs- und Pflegekosten kosten- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

§ 23 Absatz 1 
 
1 Heimbewohnerinnen und Heimbewohner, 
die einen vom Kanton subventionierten Pfle-
geplatz beanspruchen und zwischen dem 
vollendeten 20. Lebensjahr und dem Heim-
eintritt nicht mindestens fünf Jahre im Kan-
ton Wohnsitz hatten, haben bis zur Erfüllung 
dieser Frist den auf ihren Pflegeplatz entfal-
lenden Betrag pauschal zu Gunsten des 
Kantons zu verzinsen. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

§ 24 Absatz 2 
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deckende Tarife. 
2 Für die Berechnung der Gemeindebeiträge 
nach Abschnitt IV gelten folgende Relatio-
nen: Die Pensionskosten ergeben sich aus 
den Gesamtkosten, vermindert um die Be-
treuungs- und Pflegekosten; die Betreu-
ungskosten ergeben sich aus den Gesamt-
kosten, vermindert um die Pensionskosten 
und den Betrag, welchen die Krankenversi-
cherer als Pflichtleistungen an die stationäre 
Pflege leisten (Pflegekosten). 
3 Die Tarife sind für mindestens ein Kalen-
derjahr festzulegen. 
4 In den Pensionskosten ist der Finanzie-
rungsbedarf für künftige Umbauten, Renova-
tionen und Ersatzanschaffungen von Mobili-
ar vorzusehen. 

 

 

IV. Beiträge der Gemeinden an die  
            Pensions- und Betreuungskosten /
            Aufnahmeregeln 

 

§ 26 Beitragsgrundsatz 

Die Gemeinden leisten auf Antrag subsidiär 
Pensions- und Betreuungskostenbeiträge an 
im AHV-Alter stehende 
a.  Bewohner und Bewohnerinnen von Al- 
     ters- und Pflegeheimen der Pflegeheim- 
     liste des Kantons, und 
b.  an nicht mehr spitalbedürftige Patientin- 
     nen und Patienten, die in kantonalen oder 
     in vertraglich gesicherten ausserkantona-
     len Pflegebetten betreut werden, 
wenn diese wegen ungenügender finanziel-
ler Leistungskraft nicht in der Lage sind, die 
Pensionskosten und die Betreuungskosten 
selber zu tragen. 

 

 

 

 

 
2 Aufgehoben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

Zwischentitel IV vor § 26 

Aufgehoben. 
 
 

 

§§ 26 - 37 

Aufgehoben. 
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§ 27 Pensionskostenbeitrag 

Der von den Gemeinden subsidiär ausge-
richtete Pensionskostenbeitrag ist die volle 
Deckung der Finanzierungslücke zwischen 
den individuellen Pensionskosten und den 
Leistungen, die von den Einzelnen nach 
Massgabe ihrer finanziellen Leistungskraft 
zu erbringen sind. 

 

§ 28 Der Betreuungskostenbeitrag 

Der von den Gemeinden subsidiär ausge-
richtete Betreuungskostenbeitrag ist die volle 
Deckung der Finanzierungslücke zwischen 
den individuellen Betreuungskosten und den 
Leistungen, die von den Einzelnen nach 
Massgabe ihrer finanziellen Leistungskraft 
zu erbringen sind. 

 

§ 29 Berechnung der finanziellen  
            Leistungskraft 
1 Für die Ermittlung der finanziellen Leis-
tungskraft der Antragstellenden gelten die 
Regeln der Berechnung der Ergänzungsleis-
tungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Inva-
lidenversicherung, mit Ausnahme der Re-
geln bei Vermögensverzicht (Schenkungen). 
2 Für alle Antragstellenden ist eine Verfü-
gung über die Ergänzungsleistung einzuho-
len. Diese ist für die Ermittlung der finanziel-
len Leistungskraft unter Vorbehalt von Ab-
satz 3 und Absatz 4 sowie von § 30 mass-
gebend. 
3 Es gilt abweichend zur Verfügung über die 
Ergänzungsleistung: 
a.  ein Vermögensfreibetrag pro Person oder
     pro Ehegatte von 50'000 Franken; 
b.  vormals selbstbewohnte Liegenschaften  
     mit Grundeigentum werden zum halben  
     Verkehrswert eingesetzt. 
c.  vormals selbstbewirtschaftete Landwirt- 
     schaftsbetriebe, die aus Anlass des Ein- 
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     trittes in eine stationäre Alters- und Pfle- 
     geeinrichtung als Gewerbe verpachtet  
     werden, werden zum Ertragswert einge- 
     setzt. 
4 Bei Konkubinatspaaren, die seit mindes-
tens fünf Jahren in einer eheähnlichen Ver-
bindung leben, werden Einkommen und 
Vermögen beider Personen berücksichtigt. 

 

§ 30 Schenkungen (Vermögensverzicht)

Gemachte Schenkungen oder Vermögens-
verzichte sind 10 Kalenderjahre ab dem 
Schenkungsjahr wie folgt zum Vermögen 
und zum Einkommen hinzuzurechnen: 
a.  Der Wert einer Schenkung reduziert sich 
     bis zum Jahr vor dem Heimeintritt jährlich
     linear um 10% und ergibt so den anre- 
     chenbaren Schenkungswert. 
b.  Der anrechenbare Schenkungswert wird  
     nach dem Heimeintritt während 5 Jahren 
     zum Gesamtvermögen hinzugerechnet;  
     zum Einkommen wird für die gleiche Dau-
     er jährlich ein Prozentsatz des anrechen- 
     baren Schenkungswertes addiert. Der  
     Prozentsatz richtet sich nach dem Vergü-
     tungszins für die Staatssteuer, wie er  
     vom Regierungsrat festgelegt wird. 

 

§ 31 Zeitliche Voraussetzungen 
1 Beitragsberechtigt bei ungenügender fi-
nanzieller Leistungskraft sind unter Vorbe-
halt von § 32 Absatz 2 Personen, die 
a.  unmittelbar vor dem Eintritt in eine Alters-
     und Pflegeeinrichtung gemäss § 26  
     Buchstaben a und b während 5 Jahren  
     ununterbrochen Wohnsitz im Kanton hat- 
     ten, oder 
b.  die früher, jedoch nach Vollendung des  
     20. Lebensjahres, während fünf Jahren  
     Wohnsitz im Kanton hatten. 
2 Die zeitlichen Voraussetzungen gemäss  
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Absatz 1 Buchstaben a und b können kom-
biniert werden; der Mangel einer beim Eintritt 
in die Alters- und Pflegeeinrichtung nicht er-
füllten Wohnsitzdauer wird durch einen ent-
sprechend gleich langen, beitragslosen Auf-
enthalt in der Alters- und Pflegeeinrichtung 
behoben. 
3 Die zeitliche Voraussetzung kann aber 
auch in Einzelfällen von der beitragspflichti-
gen Gemeinde verkürzt werden, wenn die 
Person eine persönliche Beziehung zum 
Einzugsgebiet der Gemeinde geltend ma-
chen kann. 

 

§ 32 Aufnahmeregeln 
1 Personen, deren Beitragsberechtigung hin-
sichtlich der zeitlichen Voraussetzung 
schwergewichtig aufgrund von § 31 Absatz 1 
Buchstabe a gegeben ist, haben die freie 
Wahl unter den Alters- und Pflegeeinrichtun-
gen gemäss § 26 Buchstaben a und b, die 
Aufnahmekapazität vorausgesetzt. 
2 Personen, deren Beitragsberechtigung hin-
sichtlich der zeitlichen Voraussetzung 
schwergewichtig aufgrund von § 31 Absatz 1 
Buchstabe b gegeben ist, haben in die Al-
ters- und Pflegeeinrichtung der Gemeinde 
einzutreten, die gemäss § 35 beitragspflich-
tig ist, anderenfalls entfällt diese Beitragsbe-
rechtigung. Ist ein Eintritt aus Kapazitäts-
gründen ausgeschlossen, und ist eine finan-
ziell gesicherte Platzierung in einer Alters- 
und Pflegeeinrichtung am ausserkantonalen 
Wohnort erwiesenermassen nicht möglich, 
so verfügt die beitragspflichtige Gemeinde 
einen Beitrag für eine andere Alters- und 
Pflegeeinrichtung im Kanton. 
3 Für die Aufnahme nach Absatz 2 hat das 
Heim vorgängig einer Aufnahmezusage ei-
nen Entscheid der Gemeinde mit einem Kos-
tengutsprachegesuch herbeizuführen. 
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§ 33 Vorübergehend Aufgenommene 
1 Pflegebedürftige, die vorübergehend, aber 
mindestens 15 Tage ein Entlastungs- oder 
Notfallbett belegen, erhalten bei rechtzeiti-
gem Antrag ab dem ersten Tag die Gemein-
debeiträge, sofern alle vorstehenden Vor-
aussetzungen erfüllt sind. 
2 Über Ausnahmen bei kürzeren Aufenthal-
ten entscheidet die beitragspflichtige Ge-
meinde. 

 

§ 34 Besondere Berechnungsgrundsät-
            ze 
1 Bei der Berechnung der Gemeindebeiträge 
und für die Rechnungsstellung an Selbst-
zahler für die Betten der Alters- und Pflege-
einrichtungen gemäss § 19 und gemäss § 
26 Buchstabe b ist stets von den Pensions-
kosten und den Betreuungskosten des Al-
ters- und Pflegeheimes der zuständigen Ge-
meinde auszugehen. 
2 Ergeben sich aus der Vorschrift von Absatz 
1 Mehrkosten, so hat diese die Gemeinde zu 
übernehmen, jedoch nur so lange, als im 
Heim der zuständigen Gemeinde kein Bett 
zur Verfügung steht. 
3 Ergeben sich gemäss Absatz 1 Minderkos-
ten, reduziert sich der Gemeindebeitrag ent-
sprechend. 

 

§ 35 Beitragspflichtige Gemeinde 

Beitragspflichtig ist - und bleibt - die Ge-
meinde, in welcher der Bewohner und die 
Bewohnerin seine oder ihre zeitliche Vor-
aussetzung gemäss § 31 erfüllt hat. Dabei 
gelten unter Vorbehalt von § 36 folgende 
Regeln: 
a.  Es wird immer vom Wohnsitz oder von  
     den Wohnsitzen vor dem Heimeintritt  
     ausgegangen, die dem Eintritt in die Al- 
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     ters- und Pflegeeinrichtung zeitlich am  
     nächsten liegen. 
b.  Bei mehreren Wohnsitzen innerhalb der  
     für die zeitliche Voraussetzung massge- 
     benden 5 Jahre ist die Gemeinde mit der 
     längeren Wohnsitzdauer innerhalb der  
     Karenzfrist beitragspflichtig. Dies gilt  
     auch, wenn die zeitlichen Voraussetzun- 
     gen nach § 31 Absatz 2 kombiniert zur  
     Anwendung kommen, oder wenn die zeit-
     liche Voraussetzung erst mit dem Aufent-
     halt in der Alters- und Pflegeeinrichtung  
     erfüllt wird. 

 

§ 36 Sonderregeln in der kommunalen  
            Beitragspflicht 
1 Für die Personen in kantonalen und aus-
serkantonalen, vertraglich gesicherten Leis-
tungserbringern (§ 26 Buchstabe b) gilt als 
Ausnahme von den Regeln gemäss § 35 
Buchstabe b (beitragspflichtige Gemeinde 
bei mehreren Gemeinden): die Erfüllung der 
zeitlichen Voraussetzung durch den Aufent-
halt geht immer zulasten der Gemeinde, in 
welcher bereits ein Teil der Karenzfrist erfüllt 
wurde. Fehlt dieser Teil gänzlich, so wird bei 
Leistungserbringern im Kanton die Standort-
gemeinde nach fünf Jahren leistungspflich-
tig; bei den ausserkantonalen, vertraglich 
gesicherten Leistungserbringern entfällt je-
doch die Beitragsleistung mangels jeglicher 
Wohnsitzvoraussetzungen. 
2 Bei Wohnsitz in einer durch Subventionen 
der öffentlichen Hand verbilligten Alterssied-
lung werden die der Standortgemeinde der 
Alterssiedlung für eine Beitragspflicht anzu-
rechnenden Jahre halbiert. 

 

§ 37 Aufteilung des Gemeindebeitrages 
            zwischen den Gemeinden 
1 Sind zwei oder mehrere Gemeinden unter-
schiedlicher Grösse Trägerinnen eines Hei- 
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mes, werden die Gemeindebeiträge für ihre 
beitragsberechtigten Personen von allen be-
teiligten Gemeinden gemeinsam nach Mass-
gabe ihrer Einwohnerzahl getragen. 
2 Sind die Beitragsgemeinden in etwa gleich 
gross, so trägt jede Gemeinde die Gemein-
debeiträge der eigenen beitragsberechtigten 
Personen, so wie bei der Einzelgemeinde 
als Heimträgerin. 

 

§ 38 Gemeindebeitrag bei Vermögens- 
            verzicht 
1 Kann eine Bewohnerin oder ein Bewohner 
als Folge eines Vermögensverzichtes die 
Heimrechnung - berechnet unter Anrech-
nung des Vermögensverzichtes - nicht mehr 
voll begleichen, so ist die Schliessung dieser 
Finanzierungslücke auf der Basis einer Ver-
einbarung der Gemeinde mit der Schenkerin 
oder dem Schenker und mit den Beschenk-
ten anzustreben. 
2 Weigern sich die Beschenkten, die Schen-
kerin oder den Schenker im erforderlichen 
Ausmass finanziell mitzutragen, so wird der 
Gemeindebeitrag ohne Berücksichtigung 
des anrechenbaren Vermögensverzichtes 
geleistet und anschliessend durch die Ge-
meinde von den Beschenkten im Verhältnis 
zu ihrer Schenkungssumme per Verfügung 
eingefordert. 
3 Die Gemeinde hat für so nicht zurückerhal-
tene Gemeindebeiträge eine Forderung an 
den Nachlass. 
 
 
 
 
 

 

§ 39 Rückerstattungen 
1 Widerrechtlich bezogene Gemeindebeiträ- 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

§ 38 Gemeindebeiträge 
1 Die Gemeinden richten Bewohnerinnen 
und Bewohnern, die keine oder reduzierte 
Ergänzungsleistungen erhalten und deren 
finanzielle Leistungskraft nicht ausreicht, 
Beiträge zur Deckung der Heimkosten aus. 
Zuständig ist die Gemeinde, in welcher die 
Bewohnerin oder der Bewohner vor dem 
Heimeintritt Wohnsitz gehabt hat. 
2 Sie können die Beiträge, die sie wegen 
eines Einkünfte- oder Vermögenswertever-
zichts auszurichten haben, bei den Begüns-
tigten zurückfordern. Der zulässige Umfang 
der Rückforderung nimmt in demjenigen 
Mass ab, wie die Bundesgesetzgebung über 
die Ergänzungsleistungen die Abnahme der 
Anrechnung von verzichteten Einkünften und 
Vermögenswerten regelt. 
3 Sie können die Beiträge, die sie auszurich-
ten haben, bei den Verwandten in auf- und 
absteigender Linie einfordern, sofern sich 
diese in günstigen Verhältnissen befinden 
und für diese die Unterstützung nicht unbillig 
ist. Der Anspruch auf Verwandtenunterstüt-
zung geht von Gesetzes wegen auf die Ge-
meinde über. Für die Bestimmung der güns-
tigen Verhältnisse gilt die Sozialhilfegesetz-
gebung. 

 

§ 39 Absatz 3 
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ge sind samt Zinsen von den Empfängerin-
nen und den Empfängern oder deren Erben 
zurückzuerstatten. 
2 Zurückzuerstatten sind ferner Gemeinde-
beiträge, die ohne Berücksichtigung nach-
träglich ausgerichteter Leistungen wie bei-
spielsweise Ergänzungsleistungen, Hilflo-
senentschädigungen und Pflegeleistungen 
der Krankenversicherung oder Privatversi-
cherung bereits geleistet wurden. 
3 Die Rückerstattung wird von der beitrags-
pflichtigen Gemeinde bzw. den Beitragsge-
meinden verfügt. 

 

 

C. Verfahrens- und Strafbestimmun- 
            gen 

 

§ 40 Verwaltungsverfahren 

Gegen Verfügungen der Gemeinden kann 
Einsprache erhoben werden. 

 

§ 41 Strafen 
1 Wer vorsätzlich oder fahrlässig seine Mit-
wirkungspflicht nach § 12 verletzt, kann mit 
Busse bis zu 50'000 Franken bestraft wer-
den. 
2 Vorbehalten bleiben die Bestimmungen 
des Strafgesetzbuches. 
3 Die Busse fliesst in die Kasse der betroffe-
nen Gemeinde(n). 

 

§ 43 Beiträge an Personen, die nicht im 
            AHV-Alter stehen 

Die Gemeinden leisten nach den Bestim-
mungen von § 26 - § 39 auf Antrag subsidiär 
Pensions- und Betreuungskostenbeiträge an 
invalide Personen, die nicht im AHV-Alter  

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
3 Die Rückerstattung wird von der beitrags-
pflichtigen Gemeinde verfügt. 
 

 

Zwischentitel C vor § 40 

Aufgehoben. 
 

 

§§ 40, 41 und 43 

Aufgehoben. 
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stehen und die zum Zeitpunkt des Inkrafttre-
tens dieses Gesetzes 
a.  als Bewohner und Bewohnerinnen in Al- 
     ters- und Pflegeheimen der Pflegeheim- 
     liste des Kantons, und 
b.  als nicht mehr spitalbedürftige Patientin- 
     nen und Patienten in kantonalen oder in  
     vertraglich gesicherten ausserkantonalen
     Pflegebetten betreut werden,  
wenn diese wegen ungenügender finanziel-
ler Leistungskraft nicht in der Lage sind, die 
Pensionskosten und die Betreuungskosten 
selber zu tragen. 

 

 

 

 
 
 
 

 
§ 29 Behindertenhilfe 
1 Der Kanton gewährt behinderten Erwach-
senen Beiträge an die Aufenthalts- und Be-
treuungskosten in anerkannten Heimen, so-
fern ihre finanzielle Leistungskraft nicht aus-
reicht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

§ 8 Änderung des Sozialhilfegesetzes 

Das Gesetz vom 21. Juni 2001 über die So-
zial, die Jugend- und die Behindertenhilfe 
(Sozialhilfegesetz, SHG) wird wie folgt ge-
ändert: 

 
§ 29 Absätze 1, 1bis und 1ter 
1 Der Kanton gewährt behinderten Erwach-
senen Beiträge an die Aufenthalts- und Be-
treuungskosten in anerkannten Heimen, so-
fern sie keine oder reduzierte Ergänzungs-
leistungen erhalten und ihre finanzielle Leis-
tungskraft nicht ausreicht. 
1bis Er kann die Beiträge, die er wegen eines 
Einkünfte- oder Vermögenswerteverzichts 
auszurichten hat, bei den Begünstigten zu-
rückfordern. Der zulässige Umfang der 
Rückforderung nimmt in demjenigen Mass 
ab, wie die Bundesgesetzgebung über die 
Ergänzungsleistungen die Abnahme der An-
rechnung von verzichteten Einkünften und 
Vermögenswerten regelt. 
1ter Er kann die Beiträge, die er auszurichten 
hat, bei den Verwandten in auf- und abstei-
gender Linie einfordern, sofern sich diese in 
günstigen Verhältnissen befinden und für 
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2 Er kann anerkannten Behindertenheimen 
und -einrichtungen Bau- und Betriebsbeiträ-
ge ausrichten. 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
§ 1 Zweck 

Dieses Gesetz - ergänzt durch das Spitexge-
setz vom 19. September 1996 - bezweckt 
die Sicherstellung einer bedarfsgerechten, 
wirtschaftlichen und qualitativ bestmöglichen 
Betreuung und Pflege alter Menschen, die 
Hilfe beanspruchen. 

 

 

 

 

 

 

diese die Unterstützung nicht unbillig ist. Der 

 

Anspruch auf Verwandtenunterstützung geht 
von Gesetzes wegen auf den Kanton über. 
Für die Bestimmung der günstigen Verhält-
nisse gilt diese Gesetzgebung. 

 
 
 

 

 

B. Aufgabenteilung im Spitexbe- 
           reich 

 
§ 9 Aufhebung des Spitexgesetzes 

Das Gesetz vom 19. September 1996 über 
die spitalexterne Haus- und Krankenpflege 
(Spitexgesetz) wird aufgehoben. 

 

 

§ 10 Änderung des Altersbetreuungs-  
            und -pflegegesetzes 

Das Gesetz vom 20. Oktober 2005 über die 
Betreuung und Pflege im Alter (GeBPA) wird 
wie folgt geändert: 

 
§ 1 Zweck 

Dieses Gesetz bezweckt die Sicherstellung 
einer bedarfsgerechten, wirtschaftlichen und 
qualitativ bestmöglichen Betreuung und Pfle-
ge alter Menschen, die Hilfe beanspruchen. 
 
 

 

§ 11 Änderung des Gesundheitsgeset- 
            zes 

Das Gesundheitsgesetz vom 10. Dezember 
1973 wird wie folgt geändert: 
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§ 43 Krankenfürsorge 

Die Gemeinden sorgen dafür, dass bedürfti-
ge, hilflose oder vernachlässigte Kranke die 
notwendige Behandlung und Pflege erhal-
ten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 43 Spitex-Angebot 
1 Die Gemeinden stellen das Angebot der 
spitalexternen Haus- und Krankenpflege 
(Spitex) sicher. 
2 Das Spitex-Angebot umfasst mindestens 
die Leistungen, welche durch die Sozialver-
sicherungen als Pflichtleistungen vergütet 
werden, sowie die erforderlichen Hauswirt-
schaftsleistungen und Tages- und Nachtan-
gebote. 

 

 

C. Vergleich mit den TWH-Lehr- 
           personen 

 
§ 12 Änderung des Finanzausgleichs- 
            gesetzes 

Das Finanzausgleichsgesetz vom 5. Juni 
2003 wird wie folgt geändert: 

 
§ 8a Zusätzlicher Beitrag im Jahr 2008 
1 Im Jahr 2008 leisten die Einwohnerge-
meinden an den Kanton einen Beitrag von 1 
Mio Fr. an dessen Kosten für Lohnnachzah-
lungen an die Lehrpersonen Textiles Werken 
und Hauswirtschaft. 
2 Der Beitrag basiert auf der Finanzausstat-
tung. 

 

 

D. Zahlungsverkehr Kanton - Ge- 
          meinden 

 
§ 13 Änderung des Finanzhaushaltsge- 
            setzes 

Das Finanzhaushaltsgesetz vom 18. Juni 
1987 wird wie folgt geändert: 
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Abschnittstitel nach § 33a 

Dbis. Zahlungsverkehr zwischen dem Kan-
            ton und den Gemeinden 

 

§ 33b Geltungsbereich 
1 Die §§ 33c - 33f gelten für den Zahlungs-
verkehr zwischen dem Kanton und den Ein-
wohnergemeinden im Bereich unübertrag-
barer Aufgaben (kurz: allgemeiner Zahlungs-
verkehr). 
2 Sie gelten nicht für Zahlungen zur Abgel-
tung übertragener Aufgaben wie Steuerver-
anlagung, Steuerbezug oder Gemeindepoli-
zei. 

 

§ 33c Konto 
1 Jede Einwohnergemeinde unterhält auf ei-
gene Kosten ein Konto bei der Baselland-
schaftlichen Kantonalbank für die Abwick-
lung des allgemeinen Zahlungsverkehrs zwi-
schen ihr und dem Kanton (kurz: Zahlungs-
verkehrskonto). 
2 Der Kanton hat das Recht, das Zahlungs-
verkehrskonto zu belasten. 

 

§ 33d Zahlungen 
1 Der Kanton leistet seine Zahlungen an die 
Einwohnergemeinden durch Gutschrift auf 
das Zahlungsverkehrskonto. 
2 Der Kanton vereinnahmt die Zahlungen der 
Einwohnergemeinden an den Kanton durch 
Belastung des Zahlungsverkehrskontos. 

 

§ 33e Verfügung, Anzeige, Überblick 
1 Der Kanton zeigt den Einwohnergemein-
den einmalige sowie jährlich einmalige Be-
lastungen 30 Tage vorher durch Verfügung 
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an. 

 
2 Er zeigt die übrigen wiederkehrenden Be-
lastungen den betroffenen Einwohnerge-
meinden nachvollziehbar dargestellt an. 
3 Er übermittelt den Einwohnergemeinden 
sowie der Kantonalbank zu Beginn des Jah-
res einen Überblick über die geplanten Zeit-
punkte und die ungefähren Gesamthöhen 
der Gutschriften und Belastungen auf den 
Zahlungsverkehrskonten. 

 

§ 33f Widerspruch 
1 Jede Einwohnergemeinde kann gegen eine 
Belastung des Zahlungsverkehrskontos in-
nerhalb von 30 Tagen schriftlich Wider-
spruch bei der Kantonalbank erheben. 
2 Erhebt eine Einwohnergemeinde Wider-
spruch, macht die Kantonalbank die Belas-
tung rückgängig und teilt dies dem Kanton 
mit. 
3 Erachtet der Kanton den Widerspruch als 
unbegründet, erlässt er gegenüber der Ein-
wohnergemeinde nach erfolglosem Eini-
gungsversuch eine anfechtbare Verfügung. 
Ist bereits eine Verfügung ergangen und in 
Rechtskraft erwachsen, setzt der Kanton die 
Forderung in Betreibung. 

 

 

E. Schlussbestimmungen 

 
§ 14 In-Kraft-Treten 

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2008 in 
Kraft. 
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§ 27 Beiträge der Arbeitgebenden 
1 Für die Risikoversicherung entrichten die 
Arbeitgebenden 1,0% des Gesamtverdien-
stes. 
2 Für die Vollversicherung entrichten die Ar-
beitgebenden die ordentlichen Beiträge in 
Prozenten des beitragspflichtigen Verdien-
stes gemäss der Tabelle C im Anhang. 
3 Bei Erhöhung des Beitragsverdienstes ent-
richten die Arbeitgebenden eine einmalige 
Nachzahlung gemäss der Tabelle C im An-
hang. 
4 Die auf den Renten gewährten Anpassun-
gen werden zur Hälfte den Arbeitgebenden 
überbunden. 

 

 

 

Dekret 
über die Umsetzung NFA und die La-
stenverteilung auf Kanton und Ge-
meinden 

 
Vom 

 
Der Landrat des Kantons Basel-Landschaft 
beschliesst: 

 

§ 1 Aufhebung der Nationalstrassen- 
            vollziehungsverordnung 

Die Vollziehungsverordnung vom 16. April 
1962 zum Bundesgesetz vom 8. März 1960 
über die Nationalstrassen wird aufgehoben. 

 

§ 2 Teuerungsausgleich Realschul- 
            lehrkräfte 

Das Dekret vom 22. April 2004 über die be-
rufliche Vorsorge durch die Basellandschaf-
tliche Pensionskasse (BLPK Dekret) wird wie 
folgt geändert: 

 

§ 27 Absatz 4bis 
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5 Die Beiträge verfallen zeitgleich wie jene 
der versicherten Person und werden Ende 
des Monats kontokorrentmässig belastet. 
Der Kontokorrentzins wird vom Verwaltungs-
rat festgelegt. 
6 Besteht seitens der Arbeitgebenden eine 
Taggeldversicherung oder die Pflicht zur 
Lohnfortzahlung für die Dauer von mindes-
tens 730 aufeinanderfolgenden Tagen, ge-
währt die BLPK auf die für die betroffenen 
versicherten Personen abgerechneten or-
dentlichen Beiträge eine Gutschrift, deren 
Höhe versicherungstechnisch berechnet 
wird. 
7 Die Arbeitgebenden haben gemäss Art. 
65e BVG und der entsprechenden Verord-
nung im Falle einer Unterdeckung die Mög-
lichkeit, Einlagen in ein gesondertes Konto 
Arbeitgeberbeitragsreserve mit Verwen-
dungsverzicht vorzunehmen und auch Mittel 
der ordentlichen Arbeitgeberbeitragsreserve 
auf dieses Konto zu übertragen. 
8 Die Einlagen dürfen den Betrag der Unte-
rdeckung nicht übersteigen und werden nicht 
verzinst. Sie dürfen weder für Leistungen 
eingesetzt, verpfändet, abgetreten noch auf 
andere Weise vermindert werden. 

 

 

 

 

 
4bis Der Kanton trägt den Arbeitgebendenan-
teil gemäss Absatz 4 im Falle von Teue-
rungszulagen an Realschullehrkräfte, die vor 
dem 1. August 2003 pensioniert worden 
sind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

§ 3 In-Kraft-Treten 

Dieses Dekret tritt am 1. Januar 2008 in 
Kraft. 

 

 

 


